
46 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (25 der Beilagen): 
Abkommen zwischen der Republik öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die gebührenfreie Erteilung von Sicht
vermerken für Reisen zur .Erfüllung wirt
schaftlicher, wissenschaftlicher, kultureller 

oder sportlicher Aufgaben 

Das gegenständliche Abkommen enthält im 
Art. 1 Abs. 1 und 2 sowie im Art. 3 Abs. 1 Be
stimmungen gesetz ändernden und gesetzesergän
zenden Charakters, weshalb sein Abschluß der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Albs. 1 B-VG bedarf. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 

Das gegenständliche Abkommen bringt für am 24. November 1975 in Verhandlung gezogen 
einen verhäl.~nismäßig gr?ßen K~eis österrei~~- und nach Wortmeldungen des Berichterstatter~ 
sch~r Staatsburger wesentliche ~rlelch:er~ngen f~r sowie der Abgeordneten Dr. Er m ac 0 r a, 
Reisen nach Ungarn, zum al es osterrelchlscherselts Dr BI e n k Dr Kar ase kund Dr. Mo c k 
gelungen ist, bei . den Verhä~dlung:n die .Auf- I so~ie des B~nde~ministers für Auswärtige An
nahm.~ von. B.estJmI?-ungen uber die E~te1lu1).g gelegenheiten Dr. B i e 1 k a einstimmig beschlos
von la~gerfnstlgen Slcht."erI?-erken~. d~s h~Ißt von sen, dem Nationalrat die Genehmigung des Ab
von Sichtvermerken ~l11t emer Gulugkeltsdauer schlusses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
von sechs Monaten, m das Abkommen zu er- DAß 1" h A h ß h"l . . k er u enpo ItJSC e ussc u a t Im gegen-
wIr en. ständlichen Falle die Erlassung eines besonderen 

Die Durchführung dieses Abkoin~ens bedeutet Bundesgesetzes gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG in 
für die österreichischen Behörden einen gewissen der geltenden Fassung zur Erfüllung des Abkom-' 
Mehraufwand an Verwaltungsarbeit durch die mens für entbehrlich. 
Ausstellung von Bescheinigungen über den Zweck 
und die Notwendigkeit der Reise und infolge 
der Abschaffung der Sichtvermerksgebühren für 
den im Abkommen angeführten Personenkreis 
auch einen Einnahmenentgang, der allerdings 
verhältnismäßig gering sein wird. 

Es erscheint jedoch aus außenpolitischen Grün
den zweckmäßig, dieses von ungarischer Seite vor
geschlagene Abkommen abzuschließen; das in der 
gegenwärtigen Situation wohl das äußerste der
zeit mögliche Zugeständnis zu einer Liberalisie
rung des österreichisch-ungarischen Reiseverkehrs 
darstellen ,dürfte. 

Egg 
Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratung steHt der Außen
politische Ausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des' Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und der Ungarischen Volks
republik über die gebührenfreie Erteilung von 
Sichtvermerken für Reisen zur Erfüllung wirt
schaft'licher, wissenschaftlicher, kultureller oder 
sportlicher Aufgaben samt Anlagen A und B 
sowie deren übersetzungen (25 der Beilagen) 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1975 1124 

Czernetz 
Obmann 
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